Bundesrat Drucksache 90/26 (Beschluss)
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Beschluss
des Bundesrates

Vorschlag fiir eine Richtlinie des Europaischen Parlaments und
des Rates zur Anderung der Richtlinien (EU) 2018/2001, (EU)
2019/944 und (EU) 2024/1788 im Hinblick auf die Beschleunigung
der Genehmigungsverfahren

COM(2025) 1007 final; Ratsdok. 16775/25

Der Bundesrat hat in seiner 1065. Sitzung am 8. Mai 2026 gemal
§§ 3 und 5 EUZBLG die folgende Stellungnahme beschlossen:

Zum Richtlinienvorschlag allgemein

1. Der Bundesrat begriiBt den Vorschlag zur Anderung der Richtlinien (EU)
2018/2001, (EU) 2019/944 und (EU) 2024/1788 im Hinblick auf die Be-
schleunigung der Genehmigungsverfahren von Energieinfrastrukturprojekten,
einschlieBlich Ubertragungs- und Verteilernetzen, Speichern und Ladestationen,
sowie Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien.

2. Der Bundesrat begriiit die mit dem Verordnungsvorschlag verfolgten Ziele, die
Genehmigungsverfahren fiir Vorhaben in den Bereichen Erzeugung, Ubertra-
gung und Verteilung von Energie aus erneuerbaren Quellen zu vereinfachen
und effizienter zu gestalten, um Verfahren zu beschleunigen und einen schnelle-
ren Ausbau der erneuerbaren Energie zu fordern.

3. Der Bundesrat begriiit das Ziel der Kommission, die Genehmigungsverfahren
fiir Energieinfrastrukturprojekte, insbesondere im Bereich der erneuerbaren
Energien, zu beschleunigen. Die ziigige Umsetzung der Energiewende ist fiir
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das Erreichen der Klima- und Energieziele der EU und Deutschlands von zent-
raler Bedeutung.

4. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, sowohl die Notwendigkeit der Rege-
lungen als auch deren konkrete Ausgestaltung und Regelungstiefe zu priifen,
um unter Beriicksichtigung der Ergebnisse der weiteren Verhandlungen Verfah-
ren zu beschleunigen und zusétzliche Biirokratie zu vermeiden.

5. Der Bundesrat begriit Artikel 1 des Vorschlags zur Anderung der Richtlinie
(EU) 2018/2001. Verschiedene MaBBinahmen der letzten Jahre auf Unionsebene
haben dazu beigetragen, die Genehmigungsverfahren von Projekten im Bereich
der erneuerbaren Energien signifikant zu beschleunigen. Die Fortentwicklung
der Erneuerbare-Energien-Richtlinie durch Artikel 1 des vorliegenden Vor-
schlags diirfte die Genehmigungsverfahren von Projekten im Bereich der erneu-
erbaren Energien weiter beschleunigen und hierdurch einen wichtigen Beitrag
zur Energiewende in der Union leisten.

Zu Artikel 1 Nummer 4 (Artikel 16 der Richtlinie (EU) 2018/2001)

6. Der Bundesrat empfiehlt der Bundesregierung, sich im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren bei Artikel 1 Nummer 4 des Richtlinienvorschlags (Artikel 16
der Richtlinie (EU) 2018/2001) dafiir einzusetzen, dass auf die Einfiihrung zu-
satzlicher, nicht zwingend erforderlicher statistischer Berichts- und Veroftfentli-
chungspflichten, zum Beispiel zur Dauer des jeweiligen Genehmigungs-
verfahrens, verzichtet wird und die Einfiihrung eines verpflichtenden zentralen
digitalen Portals flir simtliche Genehmigungsverfahren im Bereich erneuerbarer
Energien so ausgestaltet wird, dass die hierfiir notwendigen finanziellen, perso-
nellen, organisatorischen und zeitlichen Ressourcen durch die Mitgliedstaaten
gewihrleistet werden konnen.
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Zu Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe b (Artikel 16 Absatz 3a der Richtlinie (EU)
2018/2001)

7. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung darauf hinzuwirken, dass die in Arti-
kel 1 (Anderungen der Richtlinie (EU) 2018/2001) Nummer 4 Buchstabe b vor-
gesehene Ergdnzung des Artikel 16 um einen Absatz 3a gestrichen wird.

Die dort vorgesehene Regelung sieht im Wesentlichen ein zentrales digitales
Portal fiir alle Genehmigungsverfahren in den Bereichen erneuerbare Energien,
Speicherung und Netze vor, iiber die alle Genehmigungsantrige einzureichen
sind. Die Interaktion mit dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren ist {iber
das zentrale Portal ebenso vorgesehen wie der Zugang zu umweltbezogenen
und geologischen Daten.

Die verpflichtende Einfiihrung eines nationalen Portals fiir verschiedene Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren im Bereich Energieinfrastrukturprojekte,
einschlieBlich Ubertragungs- und Verteilernetze, Speicher und Ladestationen,
sowie Projekten im Bereich erneuerbare Energie wird nicht befiirwortet. Die
Anforderungen an das Portal gehen liber einen einfachen digitalen Verwal-
tungszugang hinaus und beinhalten Elemente, die eine umfassendere Bearbei-
tungsplattform erfordern.

Die Verfahren sind in Deutschland in verschiedenen Gesetzen in unterschiedli-
cher Zustindigkeit fiir Regelungskompetenz und Vollzugsverantwortung gere-
gelt, was die Entwicklung erschwert. Fiir den Bereich der immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung wiren die Behorden und dort auch die einzelnen
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter zudem fiir die einheitlich geregelten
Verfahrensarten nach BImSchG mit zwei verschiedenen Techniken/Prozess-
abldufen konfrontiert, je nachdem, ob die Anlage unter die angesprochenen
Richtlinien fallen oder nicht. Das immissionsschutzrechtliche Genehmigungs-
verfahren wird derzeit digitalisiert. Parallele Digitalisierungsvorhaben auf un-
terschiedlichen Verwaltungsebenen verkomplizieren und erschweren die Ge-
nehmigungsverfahren und stehen im Konflikt mit ihrer Beschleunigung. Wei-
terhin widerspricht die Einrichtung verschiedener digitaler Genehmigungsver-
fahren fiir Anlagen, welche nach identischer Ermichtigungsgrundlage geneh-
migt werden, dem Ziel des Biirokratieabbaus.
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Sollte das Portal dennoch verpflichtend werden, muss es zwingend mit den vor-
handenen zum Prozess in Beziehung stehenden Fachverfahren kompatibel sein.
Eine Umsetzung innerhalb von zwei Jahren erscheint nicht realisierbar.

Die zusitzlich zu den bereits laufenden Digitalisierungsprozessen zu erwarten-
den Kosten fiir Entwicklung und dauerhaften Betrieb werden als erheblich ein-
geschitzt und es ist fraglich, ob die in Bezug auf Antragszahlen und die zusétz-
lich zu bestehenden Digitalisierungsprozesse erzielbaren Beschleunigungsetfek-
te wirtschaftlich sind. Der Bundesrat weist darauf hin, dass ein Portal, das zu-
satzlich zu den weiterhin von den Léndern zu betreibenden Fachverfahren ent-
wickelt und betrieben werden soll, mit einer entsprechenden Finanzierung durch
den Bund unterlegt werden miisste.

Zu Artikel 1 Nummer 5 (Artikel 16b Absatz 2 Satz 3 und Artikel 16b Absatz 3 der
Richtlinie (EU) 2018/2001)

8. Der Bundesrat weist darauf hin, dass die in Artikel 1 Nummer 5 vorgesehene
Streichung von Artikel 16b Absatz 2 Satz 3 der Richtlinie (EU) 2018/2001 die
urspriinglich mit der Erneuerbare-Energien-Richtlinie III (RED III) angestrebte
Beschleunigung der Genehmigungsverfahren fiir Projekte auBerhalb von Be-
schleunigungsgebieten fiir erneuerbare Energie wieder verkompliziert, ohne
dass ein zusitzlicher Nutzen fiir den Artenschutz erkennbar ist, und regt an, von
der Streichung Abstand zu nehmen.

9. Der Bundesrat ist der Auffassung, dass die vorgesehene Streichung des bisheri-
gen dritten Satzes in Artikel 16b Absatz 2, wonach bei Durchfiihrung erforder-
licher MinderungsmaBBnahmen Totungen oder Stérungen geschiitzter Arten
nicht als ,,absichtlich* gelten, nicht zielfiihrend ist. Der bisherige Artikel 16b
Absatz 2 Satz 3 beinhaltet eine Freistellung vom Totungs-/Stérungsverbot unter
der Bedingung, dass ,,die erforderlichen Maflnahmen getroffen* werden. Diese
klare Regelung hat zu einer Genehmigungsvereinfachung fiir Windenergieanla-
gen auBBerhalb von Beschleunigungsgebieten gefiihrt. Das Streichen dieses Sat-
zes fiihrt zu einer erneuten Verkomplizierung der mit dem Satz urspriinglich in-
tendierten Genehmigungsvereinfachung. Es war gerade Sinn und Zweck der
RED III, mit Artikel 16b Absatz 2 Satz 3 auch eine maximale Beschleunigung
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der Priifungen auBlerhalb der Beschleunigungsgebiete zu erzielen. Daher ist
nicht ersichtlich, welche zusitzlichen Priifanforderungen/MalBinahmen sich
durch die Streichung des Satzes ergeben konnen, die zu einer Starkung des Ar-
tenschutzes fiihren wiirden. Artenschutzpriifungen auBlerhalb der Beschleuni-
gungsgebiete miissen auch jetzt schon ,,vollstindig* durchgefiihrt werden und
alle Anforderungen gemal § 45b BNatSchG erfiillen, wozu u. a. auch die Signi-
fikanzpriifung sowie entsprechende Schutzmaflnahmen zdhlen. Letztere werden
hier als die in Artikel 16b Absatz 2 Satz 3 genannten ,,erforderlichen MalBnah-
men* gewertet. Sofern diese MaBBnahmen umgesetzt werden, wire es statthaft,
von einer Freistellung von den artenschutzrechtlichen Verboten auszugehen. In-
sofern gibt der zur Streichung vorgesehene Satz die deutsche Rechtskonstrukti-
on des § 45b BNatSchG korrekt wieder und unterstiitzt diese.

Zu Artikel 1 Nummer 7 (Artikel 16d der Richtlinie (EU) 2018/2001) und zu Arti-
kel 1 Nummer 9 (Artikel 16h der Richtlinie (EU) 2018/2001)

10. Aus Sicht des Bundesrates besteht die Gefahr, dass die in Artikel 1 Nummer 7
des Verordnungsvorschlags vorgesehenen Anderungen einen erheblichen Ein-
griff in die Ausgestaltung der Genehmigungsverfahren darstellen. Der Bundes-
rat befiirchtet insbesondere, dass die Umsetzung von Artikel 1 Nummer 7
Buchstabe b (Anpassung des Artikel 16d Absatz2 der Richtlinie (EU)
2018/2001) und Artikel 1 Nummer 9 (Neufassung des Artikel 16 h der Richtli-
nie (EU) 2018/2001) einen erheblichen gesetzgeberischen und verwaltungsin-
ternen Aufwand verursachen wiirde.

Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Vorgaben der Richtlinien
(EU) 2018/2001 und (EU) 2023/2413 bereits im Rahmen der Baugenehmi-
gungsverfahren vollstdndig in nationales Recht umgesetzt wurden. Zudem be-
steht die Gefahr neuer Rechtsunsicherheiten in der Praxis. Angesichts dieser
Nachteile bei nur geringen tatsdchlichen Erleichterungen erscheint dieser Auf-
wand und das Kosten-Nutzen-Verhéltnis aus Sicht des Bundesrates nicht ziel-
fiihrend.
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Zu Artikel 1 Nummer 8 (Artikel 16f der Richtlinie (EU) 2018/2001)

11.

Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, sich auf europiischer Ebene fiir
eine Streichung der Mdglichkeit der Mitgliedstaaten einzusetzen, die Anwen-
dung der Vermutung des iiberragenden offentlichen Interesses am Ausbau der
erneuerbaren Energien zum Schutz kulturellen Erbes auszuschliefen (Arti-
kel 16f der Richtlinie (EU) 2018/2001). Die vorgeschlagene Sonderrolle dieses
Belangs wird in dem Vorschlag nicht begriindet und sollte deshalb abgelehnt
werden.

Zu Artikel 1 Nummer 9 (Artikel 16h der Richtlinie (EU) 2018/2001)

12.

Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, im weiteren Verfahren darauf
hinzuwirken, dass die Regelungen des neuen Artikels 16h Absatz 1 und 3 der
Richtlinie 2018/2001, in dem das Genehmigungsverfahren fiir eigenstindige
Energiespeicher geregelt werden soll, auf Batteriespeicher begrenzt wird.

Weitere Anmerkungen zum Richtlinienvorschlag

13.

14.

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, in den weiteren Verhandlungen da-
rauf zu achten, dass die in Artikel I Nummer 1 bis 10 des Verordnungsvor-
schlags vorgesehenen Regelungen im Zusammenspiel mit dem nationalen Recht
nicht zu Schwierigkeiten bei der Auslegung und Abgrenzung fiihren.

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, sich auf EU-Ebene fiir eine ausge-
wogene Ausgestaltung der Richtlinie einzusetzen, die sowohl die Beschleuni-
gung der Energiewende als auch den Schutz von Natur und Umwelt gewéhrleis-
tet. Die Erfahrungen aus der bisherigen Umsetzung in Deutschland zeigen, dass
ein Gleichgewicht zwischen Planungsbeschleunigung und Umweltstandards
moglich ist.
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15. Der Bundesrat bekriftigt die Bereitschaft der Lénder, an einer konstruktiven
Weiterentwicklung der Genehmigungsverfahren mitzuwirken, um die ambitio-
nierten Energie- und Klimaziele zu erreichen und gleichzeitig die Biodiversitit
und die Lebensgrundlagen zu schiitzen.



	Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinien (EU) 2018/2001, (EU) 2019/944 und (EU) 2024/1788 im Hinblick auf die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren
	Zum Richtlinienvorschlag allgemein
	Zu Artikel 1 Nummer 4 (Artikel 16 der Richtlinie (EU) 2018/2001)
	Zu Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe b (Artikel 16 Absatz 3a der Richtlinie (EU) 2018/2001)
	Zu Artikel 1 Nummer 5 (Artikel 16b Absatz 2 Satz 3 und Artikel 16b Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2018/2001)
	Zu Artikel 1 Nummer 7 (Artikel 16d der Richtlinie (EU) 2018/2001) und zu Artikel 1 Nummer 9 (Artikel 16h der Richtlinie (EU) 2018/2001)
	Zu Artikel 1 Nummer 8 (Artikel 16f der Richtlinie (EU) 2018/2001)
	Zu Artikel 1 Nummer 9 (Artikel 16h der Richtlinie (EU) 2018/2001)
	Weitere Anmerkungen zum Richtlinienvorschlag


